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Zur genauen Maßentnahme 
nicht geeignet!

STADT FREYUNG

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 
„SCHULGASSE“

§ 13a BauGB
ENTWURF

STADT:  FREYUNG
REG. - BEZIRK:  NIEDERBAYERN   M 1:1000

Städtebau

ppp planungsgruppe gmbh
werner j. pauli & christian lankl

stadtplatz 14
94078 freyung

fon: 08551 / 9169660
fax: 08551 / 91696666

info@ppp-architekten.com

NORDEN

1.  Art der baulichen Nutzung

1.1 MK1 - MK3 Kerngebiet nach § 7 BauNVO
   nicht zulässig sind Tankstellen mit Parkhäusern und 
   Großgaragen nach § 7 Abs. 2  Nr. 5 BauNVO;
   nicht zulässig sind Tankstellen nach § 7 Abs. 3  Nr. 1 BauNVO, 
   die nicht unter Abs. 2  Nr. 5 BauNVO fallen
  
2. Bauweise / Baulinie, Baugrenze
 

2.1          g  geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO 
  

2.2   Baulinie § 23 Abs. 2 BauNVO

2.3   Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO
   für den Verbindungsbau im 1. Obergeschoß (MK3)
   Höhenlage ab 656,0 m ü. NN   

3.  Verkehrsflächen

3.1   öffentliche Verkehrsfläche, Gehweg, Straße, Stellplätze

4. Sonstige Planzeichen

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs nach
   § 9 Abs. 7 BauGB.

4.2   Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

5. Nutzungsschablone

 1 Art der baulichen Nutzung gem. I. 1.1
 2 Bauweise gem. I. 2.1
 3 Grundflächenzahl gem. II.1.1 
 4 Dachform gem. II.2.1

I.   FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN nach PlanZVO 1990
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SATZUNG

Aufgrund des §  10 Abs.  1 des Baugesetzbuchs (BauGB) vom 3. November 2017 
(BGBl.  I S.  3634), zuletzt geändert durch Artikel  3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) erlässt die Stadt Freyung folgende Satzung:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Schulgasse“

Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Hammerberg West“ bleiben unberührt, sofern sie 
durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schulgasse“ nicht anderslautend ersetzt 
oder geändert werden.

1. Maß der baulichen Nutzung

1.1 GRZ 1,0 maximal zulässige Grundflächenzahl

2. Dachneigung, Dachformen, Wandhöhen

2.1 Dachform, Dachneigung 

2.1.1 SD  zulässig sind Satteldächer mit einer Dachneigung von 18° - 28° 
   der First ist entsprechend der Firstline in der Planzeichnung
   anzuordnen

2.1.2 FD  zulässig sind Flachdächer und Pultdächer mit einer 
   Dachneigung von 3° bis 18° 

2.2 Gebäudehöhen, Wandhöhen

 Die festgesetzten maximalen Höhen können bis zu 0,15 m überschritten werden.
 Blendgiebel an der Straßenfassade können über die Dachfläche 
 ragen, sofern sich dies aus der Gebäudehistorie ableiten lässt.  

2.2.1    WH  Maximal zulässige Höhe der Wand, Angabe in m ü.NN
2.2.2 FH  Maximal zulässige Höhe des Dachfirsts in m ü.NN
2.2.3 TH  Maximal zulässige Höhe der Traufe, Angabe in m ü.NN

3. Fassadengestaltung, Material für Fenster und Türen

 Die Festsetzungen unter 0.7.5, 0.7.8 und 0.7.9 in den textlichen Festsetzungen des 
 Bebauungsplans „Hammerberg - West“ werden für die Teilgebiete MK2 und MK3 
 aufgehoben. 

II. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. Gebäudebestand, Geländehöhe 

1.1  bestehende Gebäude

1.2    Gebäude, das dem Denkmalschutz unterliegt nach BayDSchG
    Aktennummer D-2-72-118-8

1.3  Gebäude, Abbruch

 

2. Flurstücke

2.1  Flurnummer

2.2  Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

3. Sonstige Planzeichen

3.1  Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hammerberg-West“

3.2  Höhenbezugspunkt nach Vermessung mit
  Höhenangabe in m ü. NN

4. Sonstige Planeinträge sind Kennzeichnungen bzw. nachrichtliche Übernahmen,
 und somit keine Festsetzungen.

 III. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN
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1. Einsehbarkeit von Regelwerken
 

Die in den Festsetzungen und Hinweisen genannten Vorschriften, DIN-Normen, 
Verordnungen, Richtlinien usw. sind im Bauamt der Stadtverwaltung Freyung, 
Rathausplatz 1, 94078 Freyung  vorliegend und können dort zu den allgemeinen 
Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Technischer Umweltschutz

 ---

3. Abstandsflächen, Baulinien

 Nach § 9 Abs. 1 Ziffer 2a BauGB bildet die Darstellung der Baulinien nach I.2.2 die 
 planungsrechtliche Grundlage für die Abweichung von den Maßen für die 
 Abstandsflächen gemäß Art. 6  Abs. 1 Satz 3 BayBO, wonach keine Abstands-
 flächen erforderlich sind, wenn an die Grenzen gebaut werden muss. 

4. Brandschutz
  

Aufgrund des geringen Abstands zu benachbarten Gebäuden ist bei Aussenwänden und 
deren Öffnungen, die einen Brandüberschlag begünstigen könnten, dies im Brandschutz-
nachweis gem. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBO bei der Gebäudeplanung zu berücksichti-
gen und in Form von Abweichungen und deren Kompensation darzustellen.

IV. HINWEISE DURCH TEXT

© Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung

© Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung

 Hinweis: Sowohl die Fassadengestaltung als auch die Wahl der Materialien für 
 Fassade, Fenster und Türen werden vorhabensbezogen in enger Abstimmung mit
 der Stadt Freyung gewählt. 

4. Werbeanlagen

Zur Orientierung und Wegweisung der Besucher sind abweichend zu § 10 Werbe-
anlagen der Gestaltungssatzung der Stadt Freyung, Werbeanlagen zulässig, die 
sich in Lage, Größe, Abmessungen, Form und Farbe über diese hinwegsetzen.
Dabei muss ein harmonischer Gesamteindruck gewahrt bleiben.
Hinweis: Werbeanlagen werden vorhabensbezogen in enger Abstimmung mit der 
Stadt Freyung verwendet. 

VERFAHRENSVERMERKE:

1.  Der Stadtrat der Stadt Freyung hat in der Sitzung vom xx.x.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungplan „Schulgasse“ beschlossen. 
 
2.  Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schulgasse“ in der Fassung vom
 __.__2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 in der Zeit vom __.__2023 bis __.__2023 beteiligt.

3.  Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schulgasse“ in der Fassung vom
 __.__2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__2023 bis 
 __.__2023 öffentlich ausgelegt.

4.  Die Stadt Freyung hat mit Beschluss des Stadtrats vom __.__2023 den vorhabenbezogenen 
 Bebauungsplan „Schulgasse“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__2023 als Satzung 
 beschlossen.

 Freyung, den __.__.____
  
  1. Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich
  (Siegel)
5.  Ausgefertigt

 Freyung, den __.__.____
  1. Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich
  (Siegel)

6.  Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schulgasse“ wurde am
 __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
 Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns 
 Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schulgasse“ ist damit in Kraft getreten. 
 Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 
 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

 Freyung, den __.__.____
  
  1. Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich

  (Siegel)
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PLANDARSTELLUNGEN ALS HINWEISE
FASSADENABWICKLUNGEN OHNE MASSSTAB
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STADT FREYUNG VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN „SCHULGASSE“ 

NORDEN

NORDEN

OSTEN WESTEN

SÜDEN


